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Die deutsche Wirtschaft insgesamt ist im Ge-
schäftsjahr 2014 um 1,6 Prozent gewachsen 
und wird dieses kräftige Wachstumstempo im 
aktuellen Geschäftsjahr 2015 nach den Prog-
nosen für das Gesamtjahr 2015 in der gleichen 
Größenordnung fortsetzen. Die unveränderte 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit 
weiterhin historisch niedrigen Zinsen befeuert 
das sehr gute Konsum- und Investitionsklima, 
das den aktuell drängender denn je erschei-
nenden Konjunktur-Risiken wie der politischen 
Unsicherheit durch die Griechenland-Krise und 
dem Ukraine-Konflikt hartnäckig trotzt.

Diese Rahmenbedingungen wirken sich auch 
positiv auf den Bausektor insgesamt aus. Hier 
führen wachsende Unternehmens-Investitio-
nen in Geschäftsimmobilien einerseits sowie 
private Investitionen des „billigen Geldes“ in 
Wohnimmobilien – hier insbesondere in den 
Bereich des Mehrfamilien-Wohnungsneubaus 
– andererseits zu einer anhaltend guten Bau-
konjunktur.

Allerdings hielt die wirtschaftliche Lage der Be-
triebe im Dachdeckerhandwerk im Geschäftsjahr 
2014 hiermit nicht Schritt. Dies dürfte zum einen 
auf das immer wahrscheinlicher erscheinen-
de Andauern des aktuellen Niedrigzinsniveaus 
zurückzuführen sein, das tendenziell eine Ver-
schiebung von Investitionen in Arbeiten zur – 
energetischen – Haus-Sanierung bewirkte, zum 
anderen verringerten die niedrigen Energie-
preise den diesbezüglichen Handlungsbedarf 
für Hausbesitzer. Das Dachdeckerhandwerk 
profitiert vom bereits erwähnten Mehrfami-
lien-Wohnungsneubau als Wachstumstreiber 
für den Bausektor insofern nur eingeschränkt, 
als hier weniger Dachfläche pro Wohneinheit 
verbaut wird und der Trend bei Neubauten zu 
weniger arbeitsintensiven Dachformen geht.

Diese Konstellation führt für das Dachdecker-
handwerk auch im aktuellen Geschäftsjahr 
2015 zu eingetrübten Aussichten, was durch den 
im zweiten Halbjahr 2014 bei den Betrieben  
tendenziell gesunkenen Auftragsbestand, die 
zurückgegangene Auslastung von Personal und  
Geräten und die verringerten betrieb lichen In-
vestitionen bestätigt wird.

Abschließend möchten wir als SOKA-DACH un-
sere Freude über eine zukunftsweisende Idee 
der Tarifvertragsparteien des Dachdeckerhand-
werks zum Ausdruck bringen, nach der in der 
nächsten Zeit die Überlegungen zur Erhaltung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen für gesund-
heitlich eingeschränkte oder ältere Arbeitneh-
mer im Dachdeckerhandwerk, die ihre Arbeit 
in der bisher anfallenden Form nicht mehr 
oder nur noch eingeschränkt ausüben können, 
weiter konkretisiert werden.
Es besteht so die Chance, unter Berücksichti-
gung einer Verzahnung mit entsprechenden 
gesetzlichen Regelungen Maßnahmen zu ent-
wickeln, die es Arbeitnehmern im Dachdecker-
handwerk ermöglichen, länger am Erwerbs-
leben teilzuhaben, was letztendlich auch den 
Erhalt von erfahrenen Fachkräften unterstützt. 
Es handelt sich hier um eine weitere Innovation 
des Zentralverbandes des Deutschen Dachde-
ckerhandwerks und der Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt, die speziell auf die Be-
dürfnisse des Dachdeckerhandwerks zuge-
schnitten ist.

Manfred Schneider Brigitte Stang

Vorwort
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1.1 Gemeinsame Einrichtung

SOKA-DACH 
Die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks 
vereinen unter diesem gemeinsamen Na-
men die Lohnausgleichskasse für das Dach-
deckerhandwerk (LAK), die Zusatzversor-
gungskasse des Dachdeckerhandwerks VVaG 
(ZVK) sowie das Zentrale Versorgungswerk 
für das Dachdeckerhandwerk VVaG (ZVW).

Alle	 drei	 Sozialkassen	 sind	 von	 den	 Tarif-
vertragsparteien des Dachdeckerhandwerks 
geschaffene	 gemeinsame	 Einrichtungen	 i. S.	
des	 § 4	 Abs.	 2	 Tarifvertragsgesetz	 (TVG).	 Die	
Tarifvertragsparteien des Dachdeckerhand-
werks sind der Zentralverband des Deutschen 
Dachdecker	handwerks	 e. V.	 –	 Fachverband	
Dach-,	Wand-	und	Abdichtungstechnik	–	und	
die	Industriegewerkschaft	Bauen-Agrar-Umwelt.

SOKA-DACH	erbringt	 im	Auftrag	der	Tarifver-
tragsparteien auf der Grundlage von Tarifver-
trägen seit Jahrzehnten eine Vielzahl von Leis-
tungen,	 die	 auf	 die	 besondere	 Situation	 der	
Betriebe	 und	 Arbeitnehmer	 im	 Dachdecker-
handwerk	 abgestimmt	 sind.	 Die	 Gründung	
und Existenz der Sozialkassen sind untrennbar 
verbunden mit den besonderen Arbeitsbe-
dingungen	im	Dachdeckerhandwerk,	die	nach	
wie	 vor	 entscheidend	 durch	 die	Witterungs-
abhängigkeit und den damit einhergehenden 
hohen	 Anteil	 an	 unterjähriger	 Beschäftigung	
sowie ständig wechselnde Arbeitseinsätze ge-
prägt sind.

Die im Jahr 1960 gegründete LAK gewährt Leis-
tungen	 im	Zusammenhang	mit	dem	13.	Mo-
natseinkommen,	der	Förderung	der	Aufrecht-
erhaltung	 der	 Beschäftigungsverhältnisse	 im	
Dachdecker handwerk während der Winter-
periode,	 der	 Berufsbildung,	 der	 Alters	teilzeit	
sowie der Insolvenzabsicherung von Arbeits-
zeitkonten	bei	flexibler	Arbeitszeitgestaltung.

Die im Jahr 1965 gegründete ZVK ergänzt mit 
passenden Altersvorsorgemodellen die ge-
setzliche Rente der im Dachdeckerhandwerk 
beschäftigten	Arbeitnehmer.	Diese	fällt	durch	
die	häufigen	Arbeitsausfälle	aufgrund	schlech-
ter	Witterung	und	infolgedessen	niedrige	Bei-
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung im 
Vergleich zu anderen Branchen immer noch 
spürbar geringer aus. 

Das	im	Jahr	2001	gegründete	ZVW	ermöglicht	
nach	 § 3	 Nr.	 63	 EStG	 die	 Umwandlung	 von	
Bruttoentgelt	und	damit	den	weiteren	Aufbau	
einer	Altersversorgung,	die	durch	die	Steuer-	
und Sozialabgabenfreiheit sowohl für die Ar-
beitgeber als auch für die Arbeitnehmer eine 
besonders	 attraktive	 Form	 der	 betrieblichen	
Altersvorsorge darstellt. 

SOKA-DACH	 erfasste	 im	 Kalenderjahr	 2014	
12.552	Betriebe	mit	 rund	62.456	Beschäftig-
ten. Für 12.959 Arbeitnehmer im Ruhestand 
wurden Leistungen erbracht.
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  Die LAK wird die gemeinsame Einzugs-
stelle für alle Beiträge.

1966	 	Umzug	 in	 das	 Dienstgebäude	 in	 der	
 Rosenstraße in Wiesbaden

1967	 	Tarifvertragliche	 Konkretisierung,	 dass	
der Lohnausgleich auch in Fällen des wit-
terungsbedingten Arbeitsaus falls gezahlt 
und	den	Betrieben	erstattet	wird	

1971  Einführung einer Ergänzungsbeihilfe zur 
Aufstockung der Beihilfe 

1975	 	Einführung	 einer	 Unverfallbarkeitsre-
gelung	 für	 Beihilfeansprüche,	 sodass	
im	Alter	auch	Beihilfen	gezahlt	werden,	
wenn das Arbeitsverhältnis nicht bis un-
mittelbar	vor	Rentenbeginn	besteht	

1978	 	Einführung	eines	umlagefinanzierten	Ver-
fahrens	für	die	Berufsbildung	zur	Sicher-
stellung einer umfassenden Ausbildung 
und	Erstattung	von	Pauschalbeträgen	an	
ausbildende Betriebe für die Teilnahme 
der Auszubildenden an Schulungen in 
überbetrieblichen	Ausbildungsstätten	

  Führen einer Ausbildungsnachweiskar-
te für jeden Auszubildenden

1979	 	Berücksichtigung	von	Arbeitslosigkeits-	
und Krankheitszeiten für die Berech-
nung der Beihilfe

1982  Anrechnung von Wartezeiten für die 
Berechnung der Beihilfe auch aus Ar-
beitsverhältnissen mit vergleichbaren 
Beihilferegelungen anderer Branchen 
(Bauhauptgewerbe,	Maler-	und	Lackie-
rerhandwerk,	 Gerüstbau,	 Steinmetz-	
und	Steinbildhauer	handwerk)

1984	 	Einführung	eines	neuen	Meldeverfahrens	
bei	der	LAK,	nach	dem	der	Bruttolohn	und	
die ge leisteten Stunden jedes gewerblich 
Beschäftigten	gemeldet	werden

  Ausdehnung des Ausgleichszeitraums 
beim Lohnausgleich vom 24. Dezember 
bis zum 1. Januar

1.2  Die Entwicklung der Sozialkas-
sen des Dachdeckerhandwerks

Spezifische Arbeitsbedingungen, nämlich 
kurze Beschäftigungs zeiten und lang an-
dauernde witterungsbedingte Arbeitsaus-
fälle in den Wintermonaten, führten auch 
im Dachdeckerhand werk zu Beginn der 
1960er-Jahre zur Gründung der Sozialkassen, 
die sich im Laufe der Jahr zehnte mit weite-
ren Leistun gen ständig an die Besonderhei-
ten des Gewerbes angepasst haben mit dem 
Ziel, trotz dieser besonderen und zum Teil 
schwierigen Arbeitsbedingungen eine attrak-
tive Branche zu bleiben und damit Fachkräf-
te zu gewinnen und zu halten.

1960  Gründung der Lohnausgleichskasse für 
das	 Dachdeckerhandwerk	 (LAK)	 mit	
dem Ziel der Aufrechterhaltung der 
Beschäftigungsverhältnisse wäh rend 
der Winterperiode und Zahlung einer 
Pauschale	 für	 den	 Ausgleichszeitraum	 
25. Dezember bis 1. Januar. Berech-
nungsbasis	 war	 der	 Durchschnittslohn	
des	letzten	abgerechneten	Monats.

1962  Einführung der Lohnnachweiskarte für 
jeden	 Arbeitnehmer,	 in	 die	 die	 einzel-
nen Arbeitsver hältnisse eingetragen 
wurden

1963	 	Einführung	einer	monatlichen	Meldung	
der	Bruttolohnsumme	der	Arbeitnehmer

1965  Gründung der Zusatzversorgungskasse 
des	Dachdeckerhandwerks	VVaG	 (ZVK)	
mit	dem	Ziel,	den	gewerblichen	Arbeit-
nehmern durch Zahlung einer Beihilfe 
zum	 Altersruhegeld,	 zur	 Erwerbs-	 und	
Berufsunfähigkeits-	 bzw.	 Unfallrente	
sowie eines Sterbegeldes einen wirksa-
men	Ausgleich	für	die	branchenspezifi-
schen Nachteile zu gewähren. 
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2002  Einführung einer Insolvenzsicherung 
von Arbeitszeitkonten

  Einführung eines elektronischen Ab-
rechnungsverfahrens zur Abrechnung 
der	Erstattungsleistungen	mit	den	über-
betrieblichen	Ausbildungsstätten	

2004	 	Einführung	 eines	 pauschalen	 Er-
stattungsbetrages	 an	 ausbildende	 Be-
triebe	zur	Förderung	der	Ausbildung

2006	 	Einführung	 eines	 dachdeckerspezifi-
schen Ausfallgeldes für insgesamt 53 
witterungsbedingte	 Ausfallstunden	 in	
den	 Monaten	 April,	 Oktober	 und	 No-
vember zur Ergänzung des gesetzlichen 
Saisonkurzarbeitergeldes

2010  Einführung eines neuen Zweiges der 
Betrieblichen Altersversorgung bei der 
ZVK	durch	Umwandlung	 eines	 Teils	 ei-
nes	tariflichen	13.	Monatseinkommens	

2012	 	Neugestaltung	 der	 Erstattung	 im	 Be-
rufsbildungsverfahren,	anstelle	der	Pau-
schalbeträge	 Erstattung	 einer	 je	 nach	
Ausbildungsjahr	gestaffelten	Anzahl	von	
Ausbildungsvergütungen

	 	Erstattung	eines	Monatslohns	bei	Über-
nahme eines Auszubildenden für min-
destens	 12	 Monate	 mit	 dem	 Ziel	 der	
Sicherung	von	Fachkräften

  Einführung von Qualitätsstandards als 
Voraussetzung	eines	Kostenerstattungs-
anspruchs für die überbetriebliche 
Ausbildung 

1985  Berechnung des Lohnausgleichs auf 
	Basis	 des	 Durchschnittslohns	 in	 den	
Monaten	Mai	und	Oktober

1990	 	Einführung	 eines	 neuen	 umlagefinan-
zierten Verfahrens in der LAK mit dem 
Ziel,	 das	 an	 die	 Arbeitnehmer	 ausge-
zahlte	 tarifvertragliche	 13.	Monatsein-
kommen den Arbeitgebern zu erstat-
ten  

1991  Ausdehnung aller Sozialkassen auf die 
neuen Bundesländer

  Einführung der Beihilfe für die neuen 
Bundesländer

1996  Nach dem Wegfall des gesetzlichen 
Schlechtwettergeldes	 Einführung	 des	
Über	brückungsgeldes,	das	dem	Arbeit-
nehmer	 für	die	ersten	150	witterungs-
bedingten Ausfallstunden im Winter  
75	 v.	 H.	 des	 Stundenlohns	 gewährte,	
und	Er	stattung	von	125	Stunden	an	die	
Arbeitgeber durch die LAK

2000  Einführung eines neuen Verfahrens bei 
der	 LAK,	mit	 dem	der	 tarifvertragliche	
Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer 
in	Altersteil	zeit,	die	mindestens	das	58.	
Lebensjahr	erreicht	haben,	den	Arbeit-
gebern	erstattet	wird

2000  Einzug in das zusätzliche Dienstgebäu-
de in der Blumenstraße

2001  Einführung eines weiteren Zweiges  
der Betrieblichen Altersversorgung in 
der	 ZVK,	 der	 Tarifl	ichen	 Zusatz-Rente	
(TZR	01)

2001  Gründung des Zentralen Versorgungs-
werks für das Dachdeckerhandwerk 
VVaG	 (ZVW)	 mit	 dem	 Ziel,	 auch	 im	
Dachdeckerhandwerk	 eine	 Umwand-
lung	 von	 Bruttoentgelt	 und	 damit	 den	
Aufbau	einer	durch	Steuer-	und	Sozial-
versicherungsbeitragsfreiheit	 geförder-
ten	Alters	versorgung	zu	ermöglichen
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angesiedelt. Ziel dieser Neustrukturierung ist 
neben der Entlastung und verbesserten Koor-
dination	des	Außendienstes	 sowie	einer	 ver-
besserten internen Verzahnung mit dem Be-
reich	Kontokorrent,	der	die	Beitragseingänge	
verbucht,	insbesondere	die	Intensivierung	der	
Zusammenarbeit	 mit	 der	 Arbeits-	 und	 Zoll-
verwaltung	dahingehend,	dass	Informationen	
wechselseitig	effektiver	ausgetauscht	und	 im	
Hinblick	 auf	 die	 Prüfung	 von	 Betrieben	 ver-
wertet werden.

Im Berichtsjahr 2014 hat der Außendienst ins-
gesamt	125	(Vorjahr	146)	Dachdeckerbetriebe	
mit	durchschnittlich	5	(Vorjahr	5)	Beschäftigten	
geprüft	und	hinsichtlich	der	korrekten	Anwen-
dung	der	Tarifverträge	beraten.	Die	Prüfungen	
haben	 ergeben,	 dass	 von	 den	 betroffenen	
Betrieben	nachträglich	Bruttolohnsummen	in	
Höhe	von	insgesamt	4.932.416		EUR	(Vorjahr	
3.460.389	EUR)	zu	melden	und	die	darauf	zu	
entrichtenden Beiträge nachzuzahlen sowie 
von	SOKA-DACH	 insgesamt	24.501	EUR	 (Vor-
jahr	 63.794	 EUR)	 wegen	 zu	 viel	 geforderter	
Erstattungen	zurückzufordern	waren.

Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl der 
geprüften	Betriebe	damit	um	ca.	14	Prozent.	Die	
nachträglich	zu	meldenden	Brutto	lohnsummen	
stiegen	dagegen	um	rd.	1.470.000	EUR,	dies	ent-
spricht	einer	Steigerung	um	etwa	43	Prozent.

Dieser Rückgang der Betriebsprüfungen bei 
gleichzeitiger	 Erhöhung	 der	 nachzumelden-
den	 Bruttolohnsummen	 liegt	 u.	 a.	 in	 einem	
veränderten	 Schwerpunkt	 der	 Tätigkeit	 des	
Außendienstes begründet. Dieser lag im Be-
richtsjahr	 neben	 der	 Überprüfung	 der	 Voll-
ständigkeit und Korrektheit der gemeldeten 
Bruttolohnsummen	 in	der	Prüfung	der	Zuge-
hörigkeit	 von	Betrieben	 zur	 SOKA-DACH.	Da-

1.3  SOKA-DACH in der Praxis

SOKA-DACH liegt die Beratung der Betriebe 
und der Beschäftigten im Dachdeckerhand-
werk besonders am Herzen.

Messen und Veranstaltungen
Die	 unterschiedlichen	 Leistungen	 von	 SOKA- 
DACH	wurden	auf	der	Messe	Dach	+	Holz	 in	
Köln,	auf	dem	Sunrise-Festival	der	 IG	BAU	 in	
Steinbach/Taunus	und	bei	der	berufspolitischen	
Bildungsveranstaltung in Berlin dargestellt.

Darüber	hinaus	hat	SOKA-DACH	in	13	Firmen	
eine individuelle Beratung mit dem Schwer-
punkt „Betriebliche Altersvorsorge“ durchge-
führt,	 an	 der	 insgesamt	 ca.	 350	 Beschäftigte	
teilgenommen	 haben.	 Das	 komplette	 Leis-
tungsspektrum mit dem besonderen Schwer-
punkt „Betriebliche Altersvorsorge“ wurde im 
Geschäftsjahr	2014	auf	2	Innungsveranstaltun-
gen	mit	ca.	80	Teilnehmenden	sowie	in	5	Meis-
terkursen mit insgesamt ca. 150 Teilnehmen-
den dargestellt. 5 Fachgruppenveranstaltungen 
mit ca. 75 Teilnehmern und 102 bzw. 14 Ver-
anstaltungen in Berufsschulen bzw. überbe-
trieblichen	 Ausbildungsstätten	 mit	 ca.	 2.000	
bzw.	300	Teilnehmenden	hatten	ebenfalls	den	
Schwerpunkt „Betriebliche Alters vorsorge“. 

Betriebsberatung/-prüfung
Zum 01. November 2014 wurde der Bereich 
Betriebsberatung/-prüfung	 neu	 strukturiert,	
indem	die	Abteilung	„Betriebsberatung/-prü-
fung/Umlage“	 geschaffen	 wurde.	 In	 dieser	
wurde	der	weiterhin	aus	zwei	Personen	beste-
hende	Außendienst	um	drei	Mitarbeiter/innen	
im	Innendienst	ergänzt,	die	den	Außendienst	
als	Backoffice	unterstützen.	 In	dieser	neu	zu-
geschnittenen	Abteilung	ist	außerdem	die	Be-
arbeitung	 der	 Winterbeschäftigungs-Umlage	
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gebnis	 dieser	 Prüfungen	 hatten	 im	 Berichts-
zeitraum	 14	 Betriebe	 Bruttolohnsummen	 in	
Höhe	 von	 insgesamt	 1.330.062	 EUR	 nach-
zumelden und die darauf zu entrichtenden 
Beiträge	nachzuzahlen,	was	einem	Anteil	von	
ca.	27	Prozent	an	den	 insgesamt	nachzumel-
denden	Bruttolohnsummen	entspricht.

bei	 ging	es	 in	diesen	Fällen	 (39	Vorgänge	 im	
Berichtszeitraum)	um	die	Frage,	ob	ein	Betrieb	
in Abgrenzung zu anderen Gewerken vom be-
trieblichen Geltungsbereich der einschlägigen 
Tarifverträge erfasst wird und infolgedessen 
zur Teilnahme am Sozialkassenverfahren des 
Dachdeckerhandwerks	verpflichtet	ist.	Als	Er-
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Der	Beitrag,	der	sich	prozentual	an	der	Brut-
tolohnsumme	 des	 Betriebes	 ausrichtet,	 be-
trug bis 31. Dezember 2014 einschließlich 
der	Winterbeschäftigungsumlage	 im	Westen	
10,50 Prozent	und	im	Osten	10,15 Prozent.	

Auf die einzelnen Leistungen der Sozialkassen 
des Dachdeckerhandwerks teilt sich der aktu-
elle Gesamtbeitrag wie folgt auf:

Die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks 
erbringen auf der Grundlage von Tarifverträ-
gen, die in der Regel für allgemeinverbindlich 
erklärt wurden und damit auf alle Arbeitsver-
hältnisse im Dachdeckerhandwerk zwingend 
anzuwenden sind, eine Vielzahl von Leistun-
gen für Betriebe und Beschäftigte. Das Spek-
trum reicht von der Beschäftigungssicherung 
während der Winterperiode über Berufsbil-
dung im Dachdeckerhandwerk bis zu spezifi-
schen Leistungen zur Altersvorsorge. 

Finanziert	werden	diese	Leistungen	durch	tarif-
vertraglich	festgelegte	Beitragszahlungen,	die	
von allen Dachdeckerbetrieben monatlich an 
die LAK als gemeinsame Einzugsstelle abzu-
führen sind. 

Verteilung des Gesamtbeitrags (in Prozent	der	Bruttolohnsumme)

West Ost

Berufsbildung  2,20  2,20
Zusatzversorgung  1,00  1,00
Ant.	13.	Monatseinkommen  4,30  3,95
Altersteilzeit  0,00  0,00
Insolvenzsicherung  0,00  0,00
Beschäftigungssicherung  1,00  1,00
Sozialkassenbeitrag  8,50  8,15
Winterbeschäftigungsumlage  2,00  2,00
Gesamtbeitrag 10,50 10,15

Sozialkassenbeiträge (in Prozent	der	Bruttolohnsumme	inkl.	Winterbau-	bzw.	Winterbeschäftigungsumlage)

West Ost Winterbeschäftigungs- 
umlage

Gesamtbeitrag
West

Gesamtbeitrag
Ost

ab 01.08.2006 5,20 4,85 1,00   6,20   5,85
ab 01.11.2006 5,20 4,85 2,50   7,70   7,35
ab 01.09.2012 6,70 6,35 2,50   9,20   8,85
ab 01.01.2013 7,50 7,15 2,00   9,50   9,15
ab 01.10.2013 8,50 8,15 2,00  10,50  10,15

Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2014   I   SOKA-DACH 11

2.   Leistungen im Überblick
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  Leistungen an Arbeitnehmer in Insolvenzfäl-
len	aufgrund	von	Voll-	oder	Teilansprüchen	
auf	Zahlung	eines	Teils	eines	13.	Monatsein-
kommens sowie von Ansprüchen auf Aus-
zahlung von Arbeitszeitguthaben.

Im	Geschäftsjahr	 2014	 hat	 die	 LAK	 für	 diese	
Leistungen	insgesamt	90,98	Mio. EUR	an	die	Be-
triebe	und	 an	Arbeitnehmer	 ausgezahlt,	 dies	
entspricht einer Steigerung im Vergleich zum 
Vorjahr	um	1,29 Prozent,	bewegt	sich	aber	im	
Rahmen der Leistungen der letzten Jahre. 

Ausgezahlte Leistungen	(in	Mio. EUR)

Jahr Leistungen
2010 86,98
2011 87,57
2012 88,89
2013 89,82
2014 90,98

2.2  Zusatzversorgungskasse des 
Dachdeckerhandwerks VVaG 
(ZVK)

Die Zusatzversorgungskasse des Dachdecker-
handwerks gewährt

  gewerblichen Arbeitnehmern im Ruhestand 
Beihilfen zu Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung sowie im Todesfall den 
Hinterbliebenen	ein	Sterbegeld,

  gewerblichen Arbeitnehmern im Rahmen ei-
ner	ergänzenden	Altersvorsorge	eine	Tarifli-
che	Zusatz-Rente	(TZR)	ab	dem	Zeitpunkt,	an	
dem ein Anspruch auf eine gesetzliche Rente 
besteht,	sowie	im	Todesfall	Versorgungsleis-
tungen	an	deren	Hinterbliebene,

2.1  Lohnausgleichskasse für das 
Dachdeckerhandwerk (LAK)

Die Lohnausgleichskasse für das Dachdecker-
handwerk gewährt 

		Erstattungsleistungen	an	die	Betriebe	zur	Be-
schäftigungssicherung	im	Wege	der	Zahlung	
von	Ausfallgeld	zur	Minderung	von	Lohnein-
bußen	in	Fällen,	in	denen	die	Arbeitsleistung	
während der Winterperiode aus zwingenden 
Witterungsgründen	unmöglich	wird	und	der	
Lohnanspruch	daher	entfällt,

		Erstattungsleistungen	 an	 die	 Betriebe	 zur	
Gewährung	eines	Teils	eines	13.	Monatsein-
kommens	 bei	 gleichzeitiger	 Weiterleitung	
eines	 bestimmten	 Anteils	 für	 die	 Individu-
elle Betriebliche Altersversorgung der ge-
werblichen Arbeitnehmer an die Zusatzver-
sorgungskasse des Dachdeckerhandwerks 
(ZVK),

		Leistungen	 zur	 Sicherstellung	 sowie	 Förde-
rung der betrieblichen und überbetriebli-
chen Ausbildung im Dachdeckerhandwerk 
(Berufsbildung)	 in	Form	einer	Erstattung	an	
die Betriebe von Teilen der Ausbildungsver-
gütung während der Ausbildung und eines 
Monatslohns	 im	Falle	der	Übernahme	des/
der	 Ausgebildeten	 nach	 bestandener	 Prü-
fung	sowie	in	Form	einer	Erstattung	von	Aus-
bildungskosten im Wege einer pauschalen 
Abgeltung an den anerkannten Träger der 
überbetrieblichen	Ausbildungsstätte,

		Erstattungsleistungen	 für	 vom	 Arbeitgeber	
gewährte	 zusätzliche	 tarifliche	 Altersteil-
zeit-Aufstockungsleistungen	und
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2.3  Zentrales Versorgungswerk 
für das Dachdeckerhandwerk 
VVaG (ZVW)

Das Zentrale Versorgungswerk für das Dach-
deckerhandwerk gewährt

  gewerblichen Arbeitnehmern und Angestell-
ten eine zusätzliche Rentenzahlung zur ge-
setzlichen Altersrente auf Grundlage einer 
Entgeltumwandlung	 während	 der	 aktiven	
Beschäftigung.

Auch	 in	 der	 jüngsten	 der	 drei	 Sozialkassen,	
dem	 ZVW,	 wurden	 im	 Geschäftsjahr	 2014	
schon	Rentenleistungen	erbracht,	nämlich	an	
113	 Rentner	 insgesamt	 75.172 EUR	 (Vorjahr	
57.128	EUR	an	94	Rentner).
In	 den	 Summen	 ist	 auch	die	 erste	 –	 in	 2014	
genehmigte	–	Witwenrente	enthalten.

  gewerblichen Arbeitnehmern zusätzlich zu 
ihrer gesetzlichen Rente eine Individuelle 
Betriebliche Altersversorgung sowie im To-
desfall Versorgungsleistungen an die Hinter-
bliebenen. 

Die ZVK hat im Berichtsjahr 2014 an insgesamt 
12.846	 Rentner/-innen	 rund	 11,57	Mio. EUR	
gezahlt.
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Der für das Jahr 2013 festgestellte leichte 
Abwärtstrend hat sich im Berichtsjahr 2014 
nicht bestätigt. Vielmehr weisen wesentliche 
Kennzahlen tendenziell auf einen leichten 
Aufwärtstrend hin.
 
3.1  Entwicklung der  

Bruttolohnsumme im  
Dachdeckerhandwerk 

Positiv	 entwickelten	 sich	 nach	 dem	 Rück-
gang		in	2013	die	der	LAK	gemeldeten	Brutto-
lohnsummen der gewerblichen Arbeitneh-
mer.	 Die	 zum	 Abschlussstichtag	 gebuchte	
Bruttolohnsumme	belief	sich	für	den	Berichts-
zeitraum	2014	auf	1.754	Mio. EUR,	ein	Anstieg	
im	Vergleich	zum	Vorjahr	(1.640	Mio. EUR)	um	
6,95 Prozent.

Gemeldete Bruttolohnsumme in Mio. EUR
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3.2  Betriebsaufteilung nach 
 Bundesländern – West/Ost

Entsprechend dem Trend in 2013 ist die Zahl 
der	 im	 Jahresdurchschnitt	 gemeldeten	 Be-
triebe im Berichtszeitraum 2014 erneut leicht 
zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
bundesweit ein Rückgang um 42 Betriebe auf 
12.552	zu	verzeichnen,	das	entspricht	einem	
Minus	von	0,33 Prozent.	 Im	Westen	sank	die	
Anzahl	der	Betriebe	um	21,	also	0,22 Prozent,	
im	Osten	um	21	Betriebe,	das	 sind	0,68 Pro-
zent.

Betriebe mit Arbeitnehmern
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3.   Allgemeine Kennzahlen des Dachdeckerhandwerks
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Betriebe ohne Arbeitnehmer
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3.3  Betriebsgrößen im  
Dachdeckerhandwerk 

Das Dachdeckerhandwerk ist stark kleinbe-
trieblich	strukturiert.	Insgesamt	beschäftigten	
9.557 Betriebe im Kalenderjahr 2013 weniger 
als	10	Arbeitnehmer,	das	 sind	75,89 Prozent.	
Über	 die	 Hälfte	 der	 Betriebe,	 nämlich	 6.667	
und	damit	52,94 Prozent,	beschäftigten	im	Ka-
lenderjahr	2013	sogar	weniger	als	5	gewerb-
liche  Arbeitnehmer. 
Im Berichtszeitraum hat sich das Bild kaum 
verändert. Im Jahr 2014 waren in 9.440 Be-
trieben weniger als 10 Arbeitnehmer beschäf-
tigt,	das	sind	75,21 Prozent.	Mit	52,26 Prozent	
entspricht	der	Anteil	der	Betriebe	(6.560)	mit	
weniger	als	5	Beschäftigten	ebenfalls	der	Grö-
ßenordnung im Vorjahr. Demgegenüber ist die 
Zahl der Betriebe mit über 15 Arbeitnehmern 
gestiegen.	

Die	Aufteilung	der	Betriebe	auf	die	einzelnen	
Bundesländer zeigt im Vergleich zum Vorjahr 
kaum eine Veränderung.

Bundesland 2013 2014
Baden-Württemberg 851 875
Bayern 909 916
Berlin 440 437
Brandenburg 824 848
Bremen 90 89
Hamburg 91 85
Hessen 1.055 1.064
Mecklenburg-Vorpommern 455 460
Niedersachsen 1.558 1.560
Nordrhein 2.586 2.587
Rheinland-Pfalz 1.070 1.083
Saarland 294 291
Sachsen-Anhalt 688 683
Sachsen 1.430 1.434
Schleswig-Holstein 627 636
Thüringen 678 681
Westfalen 1.820 1.823

Entsprechend der Tendenz im Jahr 2013 ist 
die	Zahl	der	Betriebe,	die	keine	Arbeitnehmer	
beschäftigen,	 im	 Berichtszeitraum	 im	 Jahres-
durchschnitt	erneut	um	4,46	Prozent	leicht	an-
gestiegen.
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Beschäftigtenzahlen
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3.5 Unternehmensinsolvenzen

Im Jahr 2014 wurden bis zum Jahresende  
256	 Unternehmensinsolvenzen	 verzeichnet.	
Dies stellt gegenüber 305 im Jahr 2013 einen 
deutlichen Rückgang dar.
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3.4  Durchschnittliche  
Beschäftigtenzahl im  
Dachdeckerhandwerk

Im	Bereich	der	durchschnittlich	 im	Kalender-
jahr	 beschäftigten	 gewerblichen	 Arbeitneh-
mer hat sich der fallende Trend aus dem 
Vorjahr	 in	diesem	 Jahr	nicht	 fortgesetzt.	Mit	
bundesweit	 durchschnittlich	 62.486	 Beschäf-
tigten	 (Vorjahr	 62.144)	 war	 ein	 Anstieg	 um	
0,55	Prozent	zu	verzeichnen.
Im	Westen	 nahm	 die	 Zahl	 der	 Beschäftigten	
um	 0,91	 Prozent	 zu,	 im	 Osten	 sank	 sie	 um	
0,76	Prozent.
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3.6  Altersstruktur der Arbeitnehmer 
im Dachdeckerhandwerk1 

Die Altersstruktur im Dachdeckerhandwerk 
zeigt mit einer Spitze zwischen 46 und 50 Jah-
ren eine gleichmäßige Verteilung zwischen 21 
und 55. Ab 51 nimmt die Anzahl der noch im 
Dachdeckerhandwerk	 Beschäftigten	 deutlich	
ab,	was	sicherlich	auch	auf	die	harte	körper-
liche Arbeit zurückzuführen ist. 

1	 Basis:	Abrechnung	anteiliges	13.	Monatseinkommen	2013
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1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

2014

2013

2012

2011

2010

Auszubildende Betriebe

7.634

7.886

7.667

4.628

4.701

4.503

7.139
4.442

6.683
4.324

3.9  Auszubildende und  
Betriebe nach Bundesländern 

Auf die einzelnen Bundesländer sind die Aus-
zubildenden wie folgt aufgeteilt:

Bundesland Auszu bildende Betriebe
Baden-Württemberg 304 182
Bayern 379 216
Berlin 189 93
Brandenburg 132 102
Hamburg 35 22
Hessen 554 429
Mecklenburg-	 
Vorpommern 81 46
Niedersachsen/ 
Bremen* 1.010 560
Nordrhein 1.500 935
Rheinland-Pfalz 436 319
Saarland 156 132
Sachsen-Anhalt 94 81
Sachsen 218 165
Schleswig-Holstein 423 222
Thüringen 113 89
Westfalen 1.059 731
*in Bremen 75 Auszubildende in 31 Betrieben

3.7 Durchschnittlicher Bruttolohn2 

Der	 für	 die	 Berechnung	 des	 13.	 Monatsein-
kommens	zugrunde	zu	 legende	durchschnitt-
liche	Bruttostundenlohn	der	Monate	April	bis	
September	des	 laufenden	 Jahres	erhöht	 sich	
stetig.
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3.8  Auszubildende und  
Ausbildungsbetriebe im  
Dachdeckerhandwerk  

Den Ausbildungsbetrieben wird ein Teil der 
an die Auszubildenden gezahlten Vergütung 
erstattet.	Die	durch	die	überbetriebliche	Aus-
bildung entstehenden Kosten werden von 
SOKA-DACH	direkt	mit	den	überbetrieblichen	
Ausbildungsstätten	 abgewickelt.	 Mit	 diesen	
Erstattungszahlungen	soll	die	Bereitschaft	ge-
fördert	werden,	Ausbildungsplätze	zur	Verfü-
gung zu stellen und damit den Bedarf an qua-
lifizierten	Arbeitnehmern	zu	decken.	

2	 Basis:	Leistungsempfänger	anteiliges	13.	Monatseinkommen
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4.1  Lohnausgleichskasse für das 
Dachdeckerhandwerk (LAK)

Die Lohnausgleichskasse für das Dach-
deckerhandwerk erbringt im Einzelnen die 
folgenden Leistungen: 

a.  Beschäftigungssicherung in der 
 Winterperiode

Branchenspezifisch weist das Dachdecker-
handwerk	eine	hohe	Witterungsabhängigkeit	
der Arbeitsplätze auf. Zum Ausgleich der hier-
durch bedingten strukturellen Nachteile si-
chern	und	fördern	die	tarifvertraglichen	Rege-
lungen zum Ausfallgeld die Aufrechterhaltung 
der	 Beschäftigungsverhältnisse	 während	 der	
Winterperiode und dienen so insbesondere 
dem	 Erhalt	 der	 Fachkräfte	 in	 den	 Betrieben	
des Dachdeckerhandwerks. Damit ergänzt das 
tarifvertragliche Ausfallgeld in idealer Weise 
das von der Bundesagentur für Arbeit geleis-
tete	Saison-Kurzarbeitergeld,	das	im	Zeitraum	
vom 1. Dezember eines Kalenderjahres bis 
zum	31.	März	des	Folgejahres,	dem	sogenann-
ten	Schlechtwetterzeitraum,	sowohl	bei	witte-
rungsbedingten Arbeitsausfällen als auch bei 
Auftragsmangel	 ab	 der	 ersten	 Ausfallstunde	
als Lohnersatzleistung gewährt wird.

Das	Ausfallgeld	in	Höhe	von	75 Prozent	eines	
bestimmten	 durchschnittlichen	 bzw.	 verein-
barten Stundenlohns zahlt der Arbeitgeber 
an	seinen	Arbeitnehmer	für	 jede	Stunde,	die	
in	den	Monaten	April,	Oktober	oder	Novem-
ber	eines	Kalenderjahres	 (Winterperiode)	 in-
folge	 der	 Unmöglichkeit	 der	 Arbeitsleistung	
aus	 zwingenden	 Witterungsgründen	 ausfällt	
und für die infolgedessen der entsprechende 
Lohnanspruch	entfällt.	

Der tarifvertragliche Anspruch auf Ausfall-
geld ist auf 53 Stunden pro Kalenderjahr be-
schränkt.

Bemessungsgrundlage für die Berechnung 
des	Ausfallgeldes	für	den	Monat	April	 ist	der	
durchschnittliche	 Stundenlohn	 der	 Monate	
Mai	bis	September	des	vorangegangenen	Jah-
res,	 in	den	Monaten	Oktober	und	November	
erhöht	sich	dieser	durchschnittliche	Stunden-
lohn	 um	 den	 Prozentsatz,	 um	 den	 sich	 der	
Bundesecklohn im laufenden Kalenderjahr er-
höht	hat.	 In	den	Fällen,	 in	denen	ein	solcher	
durchschnittlicher	 Stundenlohn	 nicht	 ermit-
telt	werden	kann,	wird	als	Berechnungsbasis	
der vereinbarte Stundenlohn zugrunde gelegt. 

Das an die Arbeitnehmer ausgezahlte Aus-
fallgeld erhält der Arbeitgeber von der LAK 
erstattet.	 Darüber	 hinaus	 erstattet	 ihm	 die	
LAK für die für das Ausfallgeld zu tragenden 
Sozialleistungen	 eine	 Pauschale	 in	Höhe	 von	
23 Prozent,	wodurch	die	entsprechenden	So-
zialabgaben der Betriebe zusätzlich abgefe-
dert werden.

Die	folgende	Übersicht	zeigt,	wie	viele	witte-
rungsbedingte Stunden in den letzten Jahren 
angefallen	sind	und	wie	wichtig	das	Ausfallgeld	
für den Erhalt der Arbeitsverhältnisse und da-
mit	letztendlich	für	den	Erhalt	der	Fachkräfte	
im Betrieb ist. 
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4.   Leistungen der Sozialkassen im Einzelnen
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Der an die Arbeitnehmer ausgezahlte Betrag 
wird	dem	Arbeitgeber	von	der	LAK	erstattet.
Dabei	 werden	 50	 bzw.	 40	 Stundenlöhne	 als	
voller	 Teil	 eines	 13.	Monatseinkommens	 ge-
zahlt,	 sofern	 das	 Beschäftigungsverhältnis	
des Arbeitnehmers am 30. November des 
laufenden	 Kalenderjahres	 12	Monate	 unun-
terbrochen besteht. Entscheidend hierfür 
ist das unterbrechungsfreie Bestehen des 
Beschäftigungsverhältnisses	 im	 Dachdecker-
handwerk,	 also	 nicht	 notwendigerweise	 bei	
ein	 und	 demselben	 Arbeitgeber,	 sodass	 ein	
voller Anspruch auch in den Fällen gezahlt 
wird,	in	denen	ein	Wechsel	des	Arbeitgebers	
erfolgt ist. Von einem ununterbrochenen Be-
schäftigungsverhältnis	 in	 diesem	 Sinne	 ist	
auch	dann	noch	auszugehen,	wenn	aufgrund	
eines oder mehrerer Arbeitgeberwechsel 
eine	 Unterbrechung	 von	 insgesamt	 höchs-
tens 10 Arbeitstagen entstanden ist. Auch mit 
dieser	 tariflichen	 Regelung	wird	 den	 Beson-
derheiten	 in	der	Branche	 in	Form	der	häufi-
gen	 unterjährigen	 Beschäftigung	 bei	 einem	
Arbeitgeber Rechnung getragen. Der Arbeit-
nehmer	hat	in	diesen	Fällen	keine	Nachteile,	
da er auch bei Arbeitgeberwechsel einen vol-
len	tariflichen	Anspruch	erwerben	kann.	Der	
Arbeitgeber	hat	ebenfalls	keinen	Nachteil,	da	
er den an den Arbeitnehmer ausgezahlten 
Betrag	 in	 voller	 Höhe	 von	 der	 LAK	 erstattet	
bekommt,	obwohl	das	Arbeitsverhältnis	die-
ses	Arbeitnehmers	keine	12	Monate	bestand.

Jahr Anzahl  
Ausfallstunden

Anzahl 
Arbeitnehmer

Anzahl 
Betriebe

Gesamtvolumen 
(Mio. EUR)

2010 964.490 34.500 6.571 12,18
2011 417.141 21.409 3.933 5,36
2012 706.535 29.670 5.511 9,31
2013 726.138 29.545 5.466 9,56
2014 624.225 27.354 5.061 8,73

Im	Durchschnitt	hat	in	den	letzten	5	Jahren	etwa 
jeder	zweite	Betrieb	das	tarifliche	Ausfallgeld	ge-
nutzt	und	konnte	 so	 seine	Fachkräfte auch bei 
widrigen	Witterungsverhältnissen	halten.	

Die	Auswertung	zeigt,	wie	wichtig	die	tarifliche	
Unterstützung	 des	 gesetzlichen	 Saison-Kurz-
arbeitergeldes	 ist,	denn	das	Dachdeckerhand-
werk ist noch stärker als andere Branchen in der 
Bauwirtschaft	 von	 der	 jeweiligen	Witterungs-
lage	 abhängig,	 da	 es	 kaum	Arbeiten	 gibt,	 auf	
die ein Betrieb ausweichen kann. 

b.  Erstattungsleistungen  
zur Gewährung eines Teils eines  
13. Monatseinkommens

Neben der bereits genannten ausgeprägten 
Witterungsabhängigkeit	 sind	 die	 Arbeitsplät-
ze im Dachdeckerhandwerk typischerweise 
durch	 eine	 hohe	 unterjährige	 Beschäftigung	
und	 häufig	 wechselnde	 Arbeitsstätten	 ge-
prägt. Zum Ausgleich dieser strukturbeding-
ten Benachteiligungen zahlt der Arbeitgeber 
seinen gewerblichen Arbeitnehmern im Dach-
deckerhandwerk nach den entsprechenden 
tarifvertraglichen Regelungen einen Teil eines 
13.	Monatseinkommens	in	Höhe	des	Fünfzig-
fachen	(alte	Bundesländer)	bzw.	Vierzig	fachen	
(neue	Bundesländer)	eines	bestimmten	Brutto	-
durchschnittsstundenlohns.
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im Dachdeckerhandwerk sicherzustellen. Dies 
erfolgt	auf	dem	Wege	der	Erstattung	von	Aus-
bildungskosten an die ausbildenden Arbeit-
geber einerseits sowie die überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten	andererseits.	

Erstattung von Ausbildungskosten an den 
ausbildenden Arbeitgeber
Die	LAK	erstattet	dem	ausbildenden	Arbeitge-
ber	die	an	den	Auszubildenden	im	betreffen-
den Ausbildungsjahr ausgezahlte Ausbildungs-
vergütung,	maximal	bis	zu	einem	Betrag,	der

		dem	Fünffachen	für	das	erste,	
  dem Dreifachen für das zweite und 
		dem	Einfachen	für	das	dritte	Ausbildungsjahr	

der	tariflich	vereinbarten	monatlichen	Ausbil-
dungsvergütung entspricht. Die unterschiedli-
che	Höhe	der	Erstattungsleistungen	in	den	ver-
schiedenen	Ausbildungsjahren	berücksichtigt,	
dass der Auszubildende in den verschiede-
nen Ausbildungsjahren in unterschiedlichem 
Maße	 an	 Schulungen	 in	 den	 überbetriebli-
chen	Ausbildungsstätten	teilnimmt.	Hierdurch	
sollen für den ausbildenden Arbeitgeber wei-
terhin	Anreize	zur	Ausbildung	geschaffen	und	
dem	 Fachkräftemangel	 im	 Dachdeckerhand-
werk begegnet werden. 

Im Berichtszeitraum wurden Ausbildungsvergü-
tungen	in	Höhe	von	insgesamt	10,60	Mio.	EUR	
an die ausbildenden Betriebe ausgezahlt.

Außerdem	erstattet	die	 LAK	dem	Arbeitgeber	
nach Ablauf des ersten Gesellenjahres einen 
Betrag	 in	Höhe	eines	Monatslohns	 (169	Stun-
den),	wenn	er	mit	einem	bei	ihm	ausgebildeten	
Auszubildenden	unmittelbar	nach	bestandener	
Gesellenprüfung ein Arbeitsverhältnis für min-
destens	 12	 Monate	 abschließt	 (Übernahme-
prämie).

Sind die Voraussetzungen für einen vorste-
hend beschriebenen Vollanspruch nicht er-
füllt,	 haben	 Arbeitnehmer,	 deren	 Beschäf-
tigungsverhältnis	 im	 Dachdeckerhandwerk	
mindestens	 ununterbrochen	 3	 Monate	 be-
steht,	einen	Teilanspruch	auf	1/12	des	vollen	
Teils	eines	13.	Monatseinkommens	für	 jeden	
Beschäftigungsmonat.

Jahr Anzahl  
Arbeit-
nehmer

Durchschn.  
Stundenlohn

Gesamt-
volumen

West Ost (Mio. EUR)
2009 56.566 14,40 11,01 48,17
2010 60.498 14,43 11,16 57,20
2011 62.481 14,77 11,40 61,61
2012 63.049 15,11 11,71 63,92
2013* 62.999 15,43 11,98 64,85

* 	Das	 Geschäftsjahr	 2014	 kann	 in	 der	 Vergleichsdarstellung	
noch	nicht	ausgewertet	werden,	da	die	Antragsfrist	der	Be-
triebe	für	die	Erstattungsleistung	noch	bis	31.	Mai	2015	läuft.	

c. Berufsbildung
Die Berufsausbildung im Dachdeckerhand-
werk ist wie in allen Branchen der Bauwirt-
schaft	sehr	komplex.	Eine	Vielzahl	von	Dach-
deckerbetrieben kann das umfangreiche 
Ausbildungsspektrum in der Regel nicht ab-
decken,	so	dass	eine	qualifizierte,	alle	Aspekte	
des Berufsbildes umfassende Ausbildung nur 
durch eine zusätzliche Schulung in den insge-
samt 23 überbetrieblichen Ausbildungsstät-
ten gewährleistet werden kann. 

Die Tarifvertragsparteien des Dachdecker-
handwerks haben vor diesem Hintergrund 
der	 LAK	die	Aufgabe	 zugewiesen,	 die	 Bereit-
stellung einer ausreichenden Anzahl von Aus-
bildungsplätzen und die Durchführung einer 
qualifizierten,	 den	 besonderen	 Anforderun-
gen	des	Wirtschaftszweiges	 gerecht	werden-
den Berufsausbildung für die Auszubildenden 
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Mit	dieser	Regelung	wird	nicht	nur	ein	weite-
rer	Anreiz	für	die	Ausbildung	von	Fachkräften	
geschaffen,	sondern	einer	über	die	Förderung	
der eigentlichen Ausbildung hinaus reichen-
den	Notwendigkeit	der	Sicherung	zukünftiger	
Fachkräfte	Rechnung	getragen.

Im	Berichtszeitraum	wurden	Übernahmeprä-
mien	in	Höhe	von	insgesamt	rund	1,09	Mio.	EUR	
für 468 übernommene Auszubildende an Be-
triebe ausgezahlt. 

Die	separate	Förderung	der	Ausbildung	stellt	
sich	im	Fünf-Jahres-Vergleich	wie	folgt	dar:

Jahr Auszubildende Ausbildende 
Betriebe 

West Ost West Ost
2010 7.016 618 4.093 535
2011 7.217 669 4.207 494
2012 7.018 649 4.026 477
2013 6.478 661 3.970 472
2014 6.045 638 3.841 483

Erstattung von Ausbildungskosten an über-
betriebliche Ausbildungsstätten
Den anerkannten überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten	erstattet	die	LAK	nach	Abschluss	
der Ausbildungsmaßnahme die Kosten für 
jeden Auszubildenden pro Ausbildungstage-
werk	 pauschal	 in	 Höhe	 von	 20,45 EUR,	 auf	
Nachweis	 höherer	 Kosten	 bis	 zu	 höchstens	
50,00 EUR	je	Ausbildungstagewerk.

Bei Internatsunterbringung werden zusätzlich 
pauschal	12,78 EUR	je	Kalendertag,	bei	einem	
entsprechenden	Nachweis	höherer	Kosten	bis	
zu	höchstens	25,00 EUR	je	Kalendertag	erstattet.
Voraussetzung	 für	 die	 Erstattungsleistungen	
an die anerkannten überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten	ist,	dass	die	Ausbildung	in	einer	
solchen	durchgeführt	wird,	die	in	eine	bei	der	
LAK	geführte	 Liste	eingetragen	 ist,	 sodass	 si-
chergestellt	ist,	dass	in	allen	überbetrieblichen	
Ausbildungsstätten	ein	vergleichbarer	Ausbil-
dungsstand der Auszubildenden erreicht wird.

Zertifizierung der überbetrieblichen  
Ausbildungsstätten
Die Eintragung in die bei der LAK geführte Lis-
te	 der	 überbetrieblichen	 Ausbildungsstätten	
setzt das Vorliegen eines Nachweises dahin-
gehend	voraus,	dass	die	Qualitätsanforderun-
gen	an	überbetriebliche	Ausbildungsstätten	in	
vollem	Umfang	erfüllt	werden.	Hierbei	geht	es	
um	Kriterien	der	Größe	und	Ausstattung	der	
Ausbildungsstätte,	der	Unterrichtung	des	Aus-
bildungsbetriebes	 über	 alle	 ausbildungsrele-
vanten Fragen hinsichtlich des Auszubilden-
den,	 der	 Beurteilung	 der	 überbetrieblichen	
Ausbildungsmaßnahme durch den Auszu-
bildenden	 und	 den	 Ausbildungsbetrieb,	 der	
Qualifikation	der	Ausbilder,	der	Weiterbildung	
der	Ausbilder,	der	Gruppengröße	je	Ausbilder,	
der	 Einhaltung	 der	 Ausbildungsordnung,	 der	
Anwendung	 der	 BIBB-Übungsreihen	 für	 die	
Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung 
und des Angebots der Zusammenarbeit mit 
den Ausbildungsbetrieben und den Berufs-
schulen	 (Lernortkooperation),	 bei	 Internats-
unterbringung außerdem der Sicherstellung 
einer	sozialpädagogischen	Betreuung,	der	be-
grenzten	Raumbelegung,	der	Freizeitangebo-
te	und	der	Verpflegung.	
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Dieser Nachweis ist durch die entsprechende 
Bescheinigung einer mit der Qualitätsüber-
prüfung	 beauftragten	 Stelle,	 die	 die	 über-
betrieblichen	 Aus	bildungsstätten	 auf	 der	
Grundlage eines von den Tarifvertragspar-
teien	 aufgestellten	 Leitfadens	 überprüft,	 alle	 
3 Jahre zu erbringen. Danach hat in jedem 
Jahr ein Gespräch über die Erfahrungen und 
eventuelle	Anpassungen	zur	Optimierung	der	
Abläufe	stattzufinden.	

Zum	anderen	sind	die	Erstattungsleistungen	
an die anerkannten Träger der überbetrieb-
lichen	 Ausbildungsstätten	 an	 die	 Vorausset-
zung	 geknüpft,	 dass	 die	 Durchführung	 der	
überbetrieblichen Ausbildung im Vollzeitun-
terricht	erfolgt	und	die	Ausbildungsstätte	die	
tatsächliche Anwesenheit des Auszubilden-
den	je	Unterweisungstag	bzw.	je	Kalendertag	
bestätigt.

Diese	Regelungen	bezüglich	 der	An	forde	run	- 
	gen	 an	 die	 Qualifizierung	 der	 überbe	trieb-
lichen	 Ausbildungsstätten,	 den	 Voll						zeit	unter-
richt sowie die tatsächliche Anwesenheit 
des/der	Auszubildenden	verbessern	und	ver-
einheitlichen	 unmittelbar	 die	 Qualität	 der	
überbetrieblichen	Ausbildung	auf	hohem	Ni	- 
veau,	gleichzeitig	wird	die	Verzahnung	mit	der	
betrieblichen Ausbildung gestärkt. Darüber  
hinaus	wird	die	Kommunikation	zwischen	den	
überbetrieblichen	Ausbildungsstätten	und	den	

Ausbildungsbetrieben	wechselseitig	gefördert,	
insbesondere im Hinblick auf die Beurteilung 
der überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme  
durch den Ausbildungsbetrieb einerseits und 
die	 Unterrichtung	 des	 Ausbildungsbetriebes	
über ausbildungs relevante Fragen anderer-
seits.

d. Altersteilzeit-Aufstockungsleistungen
Gewerbliche	 Altersteilzeitbeschäftigte	 im	 
Dachdeckerhandwerk,	 die	 vor	 dem	 31.	 De-
zember 2003 das 58. Lebensjahr  vollendet 
hatten	 und	mit	 ihrem	 Arbeitgeber	 eine	 Teil-
zeitbeschäftigung	in	Form	eines	Alters	teilzeit-
Arbeitsverhältnisses	 vereinbarten	 (Alters-
teilzeitvereinbarung),	 erhalten	 zusätzlich	 zu	
den gesetzlichen Aufstockungsleistungen 
nach	dem	Altersteilzeitgesetz	(ATG)	für	bis	zu	
6	Jahre	weitere	Tarifliche	Altersteilzeit-Aufsto-
ckungsleistungen vom Arbeitgeber.

Diese	betragen	10 Prozent	des	für	die	Alters-
teilzeit	 gezahlten	 Arbeitsentgeltes,	 mindes-
tens	jedoch	den	Aufstockungsdifferenzbetrag	
zur	 Erreichung	 von	 80 Prozent	 des	 um	 die	
gesetzlichen	 Abzüge,	 die	 bei	 Beschäftigten	
gewöhnlich	anfallen,	verminderten	Vollzeitar-
beitsentgeltes	(Mindestnettobetrag).

Die	LAK	erstattet	dem	Arbeitgeber	diesen	zu-
sätzlichen tarifvertraglichen Aufstockungsbe-
trag.

Jahr Auszubildende Tagewerke Erstattungsleistung (Mio. EUR)
West Ost Tagewerke Internat

2010 7.016 618 143.847 5,69 1,60
2011 7.217 669 151.267 6,19 1,97
2012 7.018 649 147.525 6,73 2,34
2013 6.478 661 137.864 6,47 2,11
2014 6.045 638 137.251 6,60 2,03
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e. Leistungen in Insolvenzfällen
Im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers er-
hält	der	Arbeitnehmer	das	Recht,	seine	tarif-
vertraglichen Ansprüche auf einen Teil eines 
13.	Monatseinkommens	sowie	 im	Falle	einer	
vereinbarten	 Arbeitszeitflexibilisierung	 auf	
Auszahlung der Guthabenstunden auf seinem 
Arbeitszeitkonto/Ausgleichskonto	unmittelbar	
gegenüber der LAK geltend zu machen.

Die Leistungen der LAK sind in den Fällen der 
Geltendmachung von Guthabenstunden auf 
die	Erstattung	von	höchstens	150	Stunden	be-
grenzt.

Mit	dieser	Regelung	wollten	die	Tarifvertrags-
parteien des Dachdeckerhandwerks das Ziel 
des	 Altersteilzeitgesetzes	 flankieren,	 nach	
dem	 älteren	 Beschäftigten	 der	 gleitende	
Übergang	vom	aktiven	Berufsleben	in	den	Ru-
hestand	ermöglicht	und	Jüngeren	die	Chance	
auf	 einen	 Arbeits-	 oder	 Ausbildungsplatz	 er-
öffnet	werden	sollte.

Aufgrund der zeitlichen Befristung dieses An-
spruchs gibt es derzeit nahezu keine aktuellen 
Erstattungsleistungen	mehr.
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Betrieb des Dachdeckerhandwerks zurück-
gelegt hat. Zeiten der nachgewiesenen Ar-
beitslosigkeit oder Krankheit werden auf die 
Wartezeit	 in	Höhe	von	maximal	30	Monaten	
	angerechnet,	wenn	diese	Zeiten	in	den	letzten	
7	Jahren	vor	Eintritt	des	Rentenfalls	lagen,	bei	
Bauuntauglichkeit	vor	Eintritt	der	Bauuntaug-
lichkeit. Auf die zur Erfüllung des Anspruchs 
erforderlichen	Wartezeiten	 können	 auch	 Tä-
tigkeitszeiten	der	anderen	Zusatzversorgungs-
kassen	 im	Bauhaupt-	und	Baunebengewerbe	
in	Höhe	von	bis	zu	180	Monaten	angerechnet	
werden;	dies	gilt	 für	Tätigkeitszeiten	 im	Bau-
gewerbe,	 im	Maler-	 und	 Lackiererhandwerk,	
in	der	Steine-	und	Erden-Industrie	in	Bayern,	
im	 Steinmetz-	 und	 Steinbildhauerhandwerk,	
im Nordwestdeutschen Betonsteingewerbe 
sowie im Gerüstbaugewerbe. Für die laufen-
den Versicherungsverhältnisse wurden bisher 
132.884	Beschäftigungsmonate	 anderer	 Kas-
sen	angerechnet,	wobei	etwa	97 Prozent	der	
angerechneten Wartezeiten Betrieben aus 
dem Geltungsbereich der Zusatzversorgungs-
kasse des Baugewerbes zuzuordnen sind. 

Höhe der Leistungen
Derzeit	beträgt	die	höchste	erreichbare	monat-
liche	 Beihilfe	 zum	 Altersruhegeld	 71,92 EUR.	
Die	 zur	 Erwerbsminderungs-/Unfallrente	 be-
trägt	52,48 EUR,	die	mit	Eintritt	in	das	Alters-
rentenalter	ebenfalls	 auf	71,92 EUR	ansteigt.	
In den alten Bundesländern wird zusätzlich 
noch eine Ergänzungsbeihilfe von monatlich 
bis	 zu	21,48 EUR	gezahlt.	Das	Sterbegeld	be-
trägt	im	Höchstfall	bis	zu	511,32 EUR.	

Scheidet ein Arbeitnehmer vor Bezug der 
gesetzlichen Rente aus dem Dachdecker-
handwerk	 aus,	 behält	 er	 eine	 Anwartschaft	
auf	 einen	 Teil	 der	 Rentenbeihilfe,	 wenn	 er	
zum Zeitpunkt des Ausscheidens mindestens 

4.2  Zusatzversorgungskasse des 
Dachdeckerhandwerks VVaG 
(ZVK)

Die Zusatzversorgungskasse des Dachdecker-
handwerks vereint drei Geschäftsbereiche 
mit unterschiedlichen Finanzierungsverfah-
ren unter einem Dach. Im Einzelnen erbringt 
sie die folgenden Leistungen:

a. Rentenbeihilfe
Die ZVK gewährt seit dem 1. Januar 1967 
gewerblichen Arbeitnehmern Beihilfen zur 
gesetz	lichen	 Altersrente,	 Rente	 wegen	 Er-
werbsminderung	und	gesetzlichen	Unfallren-
te. Im Todesfall erhalten die Hinterbliebenen 
des Versicherten ein einmaliges Sterbegeld. 
Seit 1991 werden diese Leistungen auch ge-
werblichen Arbeitnehmern in den neuen Bun-
desländern gewährt. 

Eingeführt wurde die Rentenbeihilfe als 
Ausgleich für die im Vergleich zu anderen 
Branchen niedrigeren Rentenversicherungs-
beiträge infolge der im Dachdeckerhandwerk 
häufigen	witterungsbedingten	Arbeitsausfälle.	

Rechtsgrundlage für die Leistungen bilden der 
Tarifvertrag über eine Altersversorgung für 
gewerbliche Arbeitnehmer im Dachdecker-
handwerk sowie der Tarifvertrag über eine 
ergänzende	überbetriebliche	Alters-	und	Inva-
lidenbeihilfe im Dachdeckerhandwerk. 

Wartezeiten
Die Rentenbeihilfe erhalten gewerbliche Ar-
beitnehmer mit Anspruch auf eine gesetzli-
che	Rente,	die	nachweislich	die	erforderliche	
Wartezeit	 von	 240	 Monaten	 erfüllt	 haben.	
Als	 Wartezeiten	 gelten	 dabei	 alle	 Beschäfti-
gungszeiten,	 die	 der	Arbeitnehmer	 in	 einem	
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Zum	 Ende	 des	 Geschäftsjahres	 erhielten	
12.784 Versicherte Rentenbeihilfeleistungen 
der ZVK. Hiervon beziehen 1.663 Versicherte 
eine	Beihilfe	zur	Erwerbsminderungs-/Unfall-
rente und 11.121 Versicherte Beihilfe zum  
Altersruhegeld. 

Jahr EU-Rente/
Unfallrente

Altersrente Gesamt

2010 1.791 10.540 12.331
2011 1.790 10.597 12.387
2012 1.783 10.757 12.540
2013 1.740 10.855 12.595
2014 1.663 11.121 12.784

Die	durchschnittliche	Beihilfezahlung	 im	 Jahr	
2014	lag	bei	monatlich	71,09	EUR.	

Die bisher verstorbenen Versicherten erhiel-
ten	im	Durchschnitt	14,8	Jahre	Rentenbeihilfe-
leistungen. 

das	 25. Lebensjahr	 vollendet	 und	mindestens	
5 Jahre in einem Dachdeckerbetrieb gearbei-
tet hat. 

Bei	der	ZVK	werden	keine	Überschüsse	an	die	
Träger der gemeinsamen Einrichtung ausge-
schüttet,	sondern	stets	zur	Erhöhung	der	Leis-
tungen	verwendet,	sodass	die	Beihilfezahlun-
gen der ZVK seit der ersten Leistungszahlung 
im	Jahr	1967	stetig	erhöht	werden	konnten.

In	 der	 Summe	 wurden	 im	 Geschäftsjahr	
10,91	 Mio.	 EUR	 an	 Rentenbeihilfen	 ausge-
zahlt.	 Hierin	 enthalten	 sind	 2,51	 Mio.	 EUR	
Ergänzungsbeihilfe. Des Weiteren wurden 
241.188 EUR	 Sterbegeld	 an	 Hinterbliebene	
gezahlt. 

Im	 Geschäftsjahr	 wurden	 außerdem	 rund	
650.000 EUR	ausgezahlt,	die	Rentenansprüche	
aus	Vorjahren	betreffen.	

Altersrente (EUR) EU- bzw. Unfallrente (EUR) Ergänzungsbeihilfe (EUR)
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Altersdurchschnitt der Leistungsbezieher 
Bezogen auf die im Berichtsjahr 2014 bewil-
ligten	 Bescheide	 liegt	 der	 Altersdurchschnitt	
der Versicherten zu Beginn der Altersrente bei 
63,4	 Jahren.	 Viele	 erreichen	 also	 die	 gesetz-
liche Regelaltersgrenze nicht. Auch hier wird 
deutlich,	 wie	 wichtig	 die	 Rentenbeihilfe	 der	
ZVK für die Versicherten ist. Denn nicht nur 
witterungsbedingte	 Arbeitsausfälle,	 sondern	
auch	der	frühzeitige	Renteneintritt	und	somit	
fehlende Beitragsjahre führen zu geringeren 
Ansprüchen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. 

Das	 durchschnittliche	 Eintrittsalter	 bei	 einer	
Erwerbsminderungsrente	lag	bei	52,9,	das	der	
Unfallrente	sogar	bei	51,0	Jahren.	Mit	der	Bei-
hilfezahlung der ZVK ist insbesondere auch für 
diese	 Rentenbezieher	 sichergestellt,	 dass	 sie	
bei Beibehaltung dieser Rentenarten bis zur 
Erreichung der gesetzlichen Altersrente eine 
Rentenbeihilfe	von	der	ZVK	in	Höhe	von	mo-
natlich	bis	zu	73,96 EUR	erhalten,	was	für	die	
leider	 oft	 nur	 geringen	 Erwerbsminderungs-	
oder	Unfallrenten	eine	wichtige	Unterstützung	
ist. 

Entwicklung Gesamtbestand 
Der Gesamtbestand der Beihilfebezieher steigt 
im Vergleich zum Vorjahr weiter an. 
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Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der 
Neuanträge	 wieder	 gestiegen	 und	 zwar	 um	
123 von 670 auf 793. Dies entspricht einem 
Plus	von	18,36	Prozent.	
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Anzahl Versicherte Tarif 01

Ende	 2014	 erhielten	 in	 diesem	Geschäftsbe-
reich 61 Versicherte eine Rentenleistung. 

c.  Individuelle Betriebliche  
Alters versorgung

In	 einem	 dritten	 Geschäftsbereich	 wird	 seit	
2010 für gewerbliche Arbeitnehmer nach 
Maßgabe	 von	 allgemeinverbindlichen	 Tarif-
verträgen eine weitere Form der betrieblichen 
Altersversorgung aufgebaut. 
 
Finanziert	 wird	 diese	 Leistung	 aus	 der	 Um-
wandlung	 von	 Teilen	 eines	 13.	 Monatsein-
kommens	 in	 Höhe	 von	 33	 Durchschnitts-
stundenlöhnen.	Dieser	Beitrag	wird	für	jeden	
Arbeitnehmer direkt von der LAK an die ZVK 
überwiesen.	Mit	Gutschrift	werden	die	Beiträ-
ge auf dem individuellen Versicherungskonto 
des Arbeitnehmers gebucht und in eine An-
wartschaft	auf	Leistungen	umgewandelt	(Ren-
tenbausteine).	
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b. Tarifliche Zusatz-Rente (Tarif 01)
In	einem	zweiten	Geschäftsbereich	bietet	die	
ZVK	 seit	 2001	 eine	 Tarifliche	 Zusatz-Rente	 
(Tarif	 01)	 an,	 bei	 der	 sowohl	 gewerbliche	
Arbeitnehmer	als	auch	Angestellte	 im	Dach-
deckerhandwerk	 die	Möglichkeit	 haben,	 sich	
einen zusätzlichen individuellen Anspruch auf 
eine Altersvorsorge aufzubauen. Grundlage bil-
det	der	Tarifvertrag	über	eine	Tarifliche	Zusatz- 
Rente	im	Dachdeckerhandwerk	(TV	TZR).	

Die ZVK zahlt zur gesetzlichen Altersrente eine 
Zusatzrente,	deren	Höhe	sich	aus	den	individu-
ell eingezahlten Beiträgen ergibt. Im Falle des 
Todes des Versicherten erwerben der überle-
bende	 Ehegatte	 oder	 eine	 diesem	 gleichge-
stellte	Person	bzw.	die	Hinterbliebenen	unter	
bestimmten	Voraussetzungen	Ansprüche	 auf	
eine	 anteilige	 Tarifliche	 Zusatz-Rente	 bzw.	
eine	Auszahlung	des	persönlichen	Deckungs-
kapitals oder eine Aufrechterhaltung der An-
wartschaften	 für	 eine	 spätere	 anteilige	 Tarif-
liche	Zusatz-Rente.	

Finanziert	wird	die	Zusatz-Rente	durch	einen	
festen monatlichen Arbeitgeberbeitrag. Die 
Arbeitnehmer haben gemäß TV TZR Anspruch 
auf	 einen	 monatlichen	 Beitrag	 in	 Höhe	 von	
33,23 EUR,	Auszubildende	von	17,38 EUR.	
 
Zum	 Ende	 des	 Geschäftsjahres	 bestanden	
8.289 Verträge im Tarif 01. Die Zahl der Neu-
zugänge im Jahr 2014 belief sich auf 612 Ver-
träge	 (Vorjahr	 275).	 Der	 starke	 Zuwachs	 ist	
vor	allem	auf	verstärkte	Beratungs-	und	Auf-
klärungsarbeit zurückzuführen.
So	konnte	durch	entsprechende	Maßnahmen	
allein die Anzahl der Neuabschlüsse bei Be-
rufsanfängern von 91 Neuverträgen im Jahr 
2013 auf 393 Neuverträge gesteigert werden. 
Dies	entspricht	einem	Plus	von	332	Prozent.



31Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2014   I   SOKA-DACH

Zum	 Ende	 des	 Geschäftsjahres	 bestanden	
89.330	(Vorjahr	82.976)	individuelle	Versiche-
rungskonten für im Dachdeckerhandwerk be-
schäftigte	 Arbeitnehmer.	 Versichert	 waren	
88.312 Arbeitnehmer und 1.018 Arbeitneh-
merinnen.

Die Summe der bisher eingezahlten Beiträge 
beläuft	sich	auf	125,40	Mio. EUR.	

Im	Jahr	2014	wurde	auch	in	diesem,	unserem	
jüngsten	Geschäftsbereich,	die	erste	Renten-
leistung bewilligt.

Die betriebliche Altersversorgung wird mit 
Erreichen des gesetzlichen Rentenbeginns als 
regelmäßige	 lebenslange	 Rente	 an	 den	 Ver-
sicherten gezahlt. 
Verstirbt	 ein	 Versicherter	 vor	 Rentenbeginn,	
wird	 den	 Hinterbliebenen	 unter	 bestimmten	
Voraussetzungen	 das	 persönliche	 Deckungs-
kapital	 ausgezahlt.	 Tritt	 der	 Tod	 des	 Versi-
cherten	 nach	 Leistungsbeginn	 ein,	 erhalten	
der	 überlebende	 Ehegatte	 oder	 eine	 diesem	
gleichgestellte	 Person	 eine	 lebenslange	 Ren-
tenleistung	 in	Höhe	von	60 Prozent	der	 Leis-
tung,	die	der	Versicherte	zuvor	erhalten	hat.	
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individuelle Verträge für die Altersversorgung 
abzuschließen,	wobei	gemäß	§ 3	Nr.	63	EStG	
im	Kalenderjahr	ein	Betrag	in	Höhe	von	4 Pro-
zent der jeweils geltenden Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Rentenversicherung der 
Arbeiter	und	Angestellten	steuer-	und	sozial-
versicherungsfrei	 möglich	 ist.	 Dies	 eröffnet	
aber	 nicht	 nur	 allen	 Beschäftigten	 im	 Dach-
deckerhandwerk	die	Chance	auf	eine	optimale	
Alters	versorgung,	in	der	der	anzulegende	Bei-
trag	ohne	Abzüge,	also	„Brutto	für	Netto“,	an-
gespart	werden	 kann;	 auch	Betriebe	 können	
so	 ihre	 Lohnnebenkosten	 senken,	 sodass	die	
Attraktivität	dieser	Altersversorgung	steigt.	

Zugeschnitten auf die Besonderheiten des 
Dachdeckerhandwerks 
Die	Beitragszahlungen	können	der	Höhe	nach	
zu jedem Zeitpunkt verändert und so auch 
unterschiedlichen Lebensbedingungen ange-
passt werden. Beim Abschluss des Vertrags 

4.3 Zentrales Versorgungswerk für 
das Dachdeckerhandwerk VVaG 
(ZVW)

Tarifliche Zusatz-Rente Tarif Plus
Mit	 der	 Einführung	 der	 Tariflichen	 Zusatz- 
Rente	Tarif	Plus	haben	die	Tarifvertragsparteien	
den Arbeitnehmern im Dachdeckerhandwerk 
einen weiteren Baustein zur Absicherung ih-
rer Altersversorgung an die Hand gegeben. 
Grundlage des Verfahrens ist der Tarifvertrag 
über	zusätzliche,	freiwillige	Beiträge	zur	Alters-
versorgung	 im	Dachdeckerhandwerk	 (TV	Ent-
geltumwandlung).

Besonders attraktiv für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber
Im	 Rahmen	 der	 Umwandlung	 von	 Bruttoent-
gelt	 (Entgeltumwandlung)	 haben	 gewerbli-
che	 Arbeitnehmer	 und	 Angestellte	 im	 Dach-
decker	handwerk	 die	Möglichkeit,	 beim	 ZVW	
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Seit Gründung des ZVW wurden insgesamt 
2.979	 Versicherungsverträge	 (2.516	 Männer,	
463	Frauen)	abgeschlossen.	Der	durchschnitt-
liche monatliche Beitrag der Arbeitnehmer 
zum	Aufbau	dieser	Form	der	dachdeckerspe-
zifischen	 Altersversorgung	 beträgt	 derzeit	
50,04 EUR.	

Im Berichtsjahr sind insgesamt 20 neue Rent-
ner	 und	 Rentnerinnen	 hinzugekommen,	 so-
dass zum Ende des Jahres 2014 insgesamt 113 
(Vorjahr	94)	Versicherte,	davon	77	männliche	
und	 36	 weibliche,	 eine	 Rentenzahlung	 vom	
ZVW beziehen. 

Entwicklung der Rentenempfänger-Zahlen 
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Die	durchschnittliche	Höhe	der	Zusatz-Renten-
zahlung steigt aufgrund der längeren Anspar-
phase	stetig.	Insgesamt	wurden	im	Berichtsjahr	
rund	75.172 EUR	als	Zusatzrente	ausgezahlt.	

fallen außerdem weder Abschlussgebühren 
noch	 Vermittlungsprovisionen	 an,	 die	 die	
spätere	 Rentenleistung	 reduzieren	 könnten,	
sondern alle eingezahlten Beiträge werden 
für die Altersversorgung verwendet und so 
maximiert. Im Falle eines Arbeitgeberwech-
sels kann der Vertrag zu den gleichen Kondi-
tionen	 gebührenfrei	 vom	 neuen	 Arbeitgeber	
weitergeführt werden. Die Altersversorgung 
ist daher auf die besonderen Bedürfnisse der 
Beschäftigten	 im	Dachdeckerhandwerk	 zuge-
schnitten.

Auf Wunsch auch  
Hinterbliebenen absicherung
Der Versicherte kann seinen Vertrag auf 
Wunsch um einen Hinterbliebenenschutz er-
weitern. Die Hinterbliebenenleistung beträgt 
60 Prozent	 der	 Leistung	 bzw.	 Anwartschaft,	
die der Versicherte erhalten hat bzw. erhalten 
hätte.
 
Lebenslange Rente
Die	Zusatz-Rente	wird	mit	Beginn	der	gesetzli-
chen Altersrente als regelmäßige lebenslange 
Rentenzahlung geleistet. 

Beim Tod des Versicherten vor Beginn der 
Rentenzahlung wird den Hinterbliebenen die 
Summe der Versicherungsbeiträge zuzüglich 
vorhandener	 Überschussanteile,	 maximal	 je-
doch die gebildete Deckungskapitalrückstel-
lung ausgezahlt. 

Unisex-Tarife
Zum	1.	Januar	2012	wurde	die	Generation	Tarif- 
Plus	2012	eingeführt.	Hierbei	handelt	es	sich	
um	 den	 ersten	 Unisex-Tarif.	 Bei	 der	 Berech-
nung der Beihilfe werden demnach keine Leis-
tungsunterschiede	 zwischen	 Männern	 und	
Frauen gemacht. 
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Zum	Jahresende	2014	waren	bei	SOKA-DACH	
insgesamt	93	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbei-
ter	aktiv	beschäftigt,	58	bei	der	LAK,	34	bei	der	
ZVK und einer beim ZVW.

Im	Vergleich	zu	2013	stieg	die	Gesamtzahl	der	
Beschäftigten	um	1,1 Prozent	 von	92	auf	 93.	
Die Anzahl der ruhenden Arbeitsverhältnisse 
ging im Vergleich zu 2013 von 2 auf 1 in 2014 
zurück.

Beschäftigte Anzahl 2014 Anzahl 2013
gesamt 93 92
weiblich 62 62
männlich 31 30
Vollzeit 74 74
Teilzeit 19 18

Die	 Altersstruktur	 der	 Mitarbeiterinnen	 und	
Mitarbeiter	stellt	sich	wie	folgt	dar:

LAK ZVK ZVW
jünger als 20 0 0 0
21	–	30 3 3 1
31	–	40 22 9 0
41	–	50 17 7 0
51	–	60 13 12 0
älter als 60 3 3 0

Im Berichtszeitraum gab es wiederum eine 
Vielzahl von Jubiläen wegen langjähriger Be-
triebszugehörigkeit	zu	feiern:

		10	Jahre	–	6	MitarbeiterInnen
		20	Jahre	–	2	MitarbeiterInnen

Die	 durchschnittliche	 Betriebszugehörigkeit	
lag bei der LAK bei 13 Jahren und der ZVK bei 
11 Jahren.
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5.   Mitarbeiter bei SOKA-DACH
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